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gur Vermögensabgabe.
In einer Zeit einer so enormen Geldentwertung und der

daraus resultierenden fiktivenBewertung aller Sachgüter ist es
sehr gewagt, durch radikale Steuergesetze, wie sie insbesondere
die vorgeschlagene Vermögensabgabe darstellt, das gesamte
Wirtschaftsleben in seinen Grundfesten zu erschüttern und
der jetzt lebenden, ohnehin hart geprüften Generation, fast
alle Lasten des Krieges aufzubürden, in einer Zeit des gänz¬
lichen Stillstandes von Gewerbe, Industrie und Handel, in
welcher die Wiederversorgung mit Rohstoffen, Materialien
und Waren Unsummen erfordert, die auch nicht zum kleinsten
Teile vorhanden sind. Es fehlt uns nicht nur an Kapital,
sondern auch an Kredit.

Es ist als heller Wahnsinn zu bezeichnen, in einer Zeit
der Entkapitalisierung und Entgüterung,
in der die Kaufkraft unseres Notengeldes zur Anschaffung
von Rohstoffen auf ein Hundertstel bis auf ein Dreihundertstel
herabgesunken ist, der werteschaffenden Industrie und dem
Gewerbe, die in erster Linie berufen sind, durch Export und
Jnlandversorgung unsere verzweifelte Lage zu bessern, das
noch vorhandene, ganz unzureichende mobile Betriebskapital
wegzusteuern, denn die auf ihre Immobilien entfallende
Steuer wird ebenfalls vom mobilen werbenden Kapital weg¬
genommen. Daß das hier Gesagte keine Chimäre ist, sondern
von jedem als Tatsache begriffen werden muß, der nicht
mit Blindheit geschlagen ist, ergibt sich aus folgenden Fest¬
stellungen und Beispielen:
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